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 Veröffentlicht am 16.09.1991

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §30 Abs1;

UStG 1972 §22 Abs1;

UStG 1972 §22 Abs3;

Rechtssatz

Die Bebauung einer ehedem landwirtschaftlich genutzten Grund8äche mit der Anlage von Kleingärten und

Gartenhäuschen, verbunden mit entsprechenden Einrichtungen wie zB Pkw-Stellplätzen, stellt keineswegs eine nur

vorübergehende Maßnahme dar, nach deren Wegfall mit einer Fortführung der landwirtschaftlichen Nutzung

gerechnet werden könnte.
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